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SPORTPLATZ WARSOW
Satzung der Gemeinde Warsow über den Bebauungsplan "Sport- und Freizeitanlage Warsow" 
gemäß § 10 BauGB in Verb. mit § 86 LBauO M-V
Planzeichnung Teil A

ZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
gemäß § 1-11 BauNVO

                             Sondergebiet Sport (§ 10 BauNVO)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
gemäß § 16 BauNVO

                        z.B. Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

BAULINIEN, BAUGRENZEN
gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
gemäß § 22 u. 23 BauNVO

                              Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 BauGB

                              Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

                     Öffentliche Parkfläche

SO
SPORT

I

                Fußgängerbereich

PLANUNGEN ZUM SCHUTZ; ZUR PFLEGE UND 
ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT
§ 9 Abs. 1 BauGB

                          Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
                      Entwicklung von Natur und Landschaft  
                           (§ 5 Abs. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 und Abs. 6 BauGB)

                           Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
                       sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 und Abs. 6 BauGB)

                            Neue Bäume

                       Neue Sträucher

                            Erhalt Baum

GRÜNFLÄCHEN 
§ 5 Abs. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 und Abs. 6 BauGB

                              Sportplatz

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN; 
ABGRABUNGEN ODER FÜR DIE GEWINNUNG 
VON BODENSCHÄTZEN
§ 5 Abs. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 und Abs. 6 BauGB

                              Flächen für Aufschüttungen

SONSTIGE PLANZEICHEN
 
                       Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
                               (§ 9 Abs. 7 BauGB)

SATZUNG
der Gemeinde Warsow
über den Bebauungsplan "Sport- und Freizeitanlage 
Warsow" 
gemäß § 10 BauGB i. Verb. mit § 86 der LbauO M-V

Gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 27. 
August 1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl. 1998 I S. 137) sowie der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. S. 132), zuletzt geändert durch das Investitions- 
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 
466), sowie nach § 86  der Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 26.April 1994 (GS 
Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2130-3) wird nach der Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Warsow vom ........................ und 
mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung 
über den Bebauungsplan "Sport- und Freizeitanlage Warsow", 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
erlassen.

Teil B

A) Planungsrechtliche Festsetzungen (gem. § 9 
Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
      (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 BauNVO)

    Sondergebiet Sport SO-Sport
    (§ 10 BauNVO)
      Das Sondergebiet besteht aus 1 Teilbereich.
      Der Bau eines Funktionsgebäudes im ausgewiesenen Baufenster 
       ist zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 BauGB)

    Zahl der Geschosse
    (§ 16 Abs. 2 u. 3 BauNVO)

    Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal 1 begrenzt.
      Die Größe der baulichen Grundfläche wird auf maximal 475 qm     
      begrenzt.
3. Versorgung/Entsorgung
       (§ 9 Abs. 1 BauGB)

    Niederschlagswasser
     Alles auf teil- oder vollversiegelten Flächen anfallende Niederschlags- 
     wasser ist vor Ort mit Hilfe von geeigneten Anlagen zu versickern und 
     ggf. zwischenzuspeichern. 

      
4. Nebenanlagen und Stellplätze
     (§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 12 u. 14 BauNVO)

   Nicht überdachte Stellplätze sind nur im dafür vorgesehenen 
      Bereich an der Schweriner Straße zulässig. 
      Nebenanlagen für sportliche Zwecke und damit direkt im 
      Zusammenhang stehende Nutzungen (§ 14 Abs. 1 BauNVO) sind im
      gesamten Bereich, mit Ausnahme der Flächen zum Schutz, zur 
      Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zulässig.  

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
    Umwelteinflüssen
     (§ 9 Abs. 1 BauGB)

      Altlasten
      Werden bei den Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte 
      Belastungen des Untergrundes wie abartiger Geruch, anormale 
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